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Anlage 10 „Datenschutzinformation“ 
 

zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V KHK zwischen  
der AOK Sachsen-Anhalt, der IKK gesund plus, der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 01.04.2021 
 
 

Eine Information zum Datenschutz  
 
1 Was ist ein strukturiertes Behandlungsprogramm der Krankenkasse? 
Strukturierte Behandlungsprogramme richten sich an Personen, die eine oder mehrere be-
stimmte chronische Krankheiten haben. Mit diesen Behandlungsprogrammen will Ihre Kranken-
kasse gewährleisten, dass Sie jederzeit gut betreut werden. 
Ihre Krankenkasse bietet Ihnen eine Teilnahme an diesen strukturierten Behandlungsprogram-
men an. Damit möchte sie Ihnen helfen, besser mit Ihren krankheitsbedingten Problemen um-
zugehen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Näheres zu diesen Programmen entnehmen 
Sie bitte der beiliegenden „Information für Patientinnen und Patienten“. 
Ihre Teilnahme an einem oder mehreren Programmen ist freiwillig und für Sie ohne zusätzliche 
Kosten. Sie ist jedoch nur möglich, wenn Sie in den nachfolgend beschriebenen Ablauf einwilli-
gen. 
2 Welche Daten werden erhoben? 
Bei der Erstellung der Dokumentation im Rahmen des DMP durch Ihre Ärztin/Ihren Arzt erfasst 
dieser unterschiedliche medizinische und persönliche Daten. Sie erhalten von Ihrer Ärztin/Ihrem 
Arzt einen Ausdruck dieser Dokumentation und können somit nachvollziehen, welche Ihrer Da-
ten an die im Weiteren beschriebenen Stellen übermittelt werden. 
Folgende Daten werden regelmäßig erhoben und weitergeleitet: 
- Administrative Daten (z. B. Ihr Name, Geburtsdatum, der Name der Krankenkasse und der 

Ärztin/des Arztes) 
- Angaben, aufgrund welcher Erkrankung Sie eingeschrieben werden 
- Anamnese- und Befunddaten (z. B. Körpergröße, Blutdruck, Begleiterkrankungen) 
- Daten zur Behandlungsplanung (z. B. Behandlungsziele, von Ihnen gewünschte Informatio-

nen zur Raucherentwöhnung oder Ernährungsberatung, Angaben zu erfolgten Überweisun-
gen oder Einweisungen in ein Krankenhaus) 

- Angaben zu relevanten Ereignissen, die seit der letzten Dokumentation aufgetreten sind 
(z. B. Krankenhausaufenthalte oder Neuerkrankungen) 

- Angaben zu Medikamenten, die sie einnehmen 
- ggf. Angaben zu Schulungen, die Sie im Rahmen des DMP absolvieren können. 
 
3 Welchen Weg nehmen Ihre Daten? 
Mit Ihrer Unterschrift auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung stimmen Sie zu, dass Ihre 
Behandlungsdaten (Dokumentationsdaten) entsprechend den Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses von Ihrer koordinierenden Ärztin/Ihrem koordinierenden Arzt erhoben und 
an eine beauftragte Datenstelle bzw. direkt an Ihre Krankenkasse weitergeleitet werden.  
Die Datenstelle ist für die weitere Bearbeitung der Daten zuständig und wird dazu von Ihrer 
Krankenkasse und einer sogenannten Arbeitsgemeinschaft beauftragt, in der neben den betei-
ligten Krankenkassen auch die ärztlichen Teilnehmer vertreten sind. Im Auftrag der Arbeitsge-
meinschaft leitet die Datenstelle die Dokumentationsdaten an Ihre Krankenkasse und nur pseu-
donymisiert an eine Gemeinsame Einrichtung zur Qualitätssicherung und die Kassenärztliche 
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Vereinigung weiter. Zur Frage, was dort mit Ihren Daten geschieht, erhalten Sie im Folgenden 
genauere Informationen. 
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, dass Ihre Krankenkasse die Aufgaben der Gemeinsa-
men Einrichtung wahrnimmt. Für diesen Fall entfällt die Notwendigkeit der Errichtung der Ar-
beitsgemeinschaft und der Gemeinsamen Einrichtung und damit der Weiterleitung der Daten an 
diese. Das kann auch beinhalten, dass Ihre Krankenkasse die Aufgaben der Datenstelle in ei-
gener Verantwortung wahrnimmt. 
Der dargestellte Ablauf der Programme und die nachfolgend beschriebenen Aufgaben der Be-
teiligten sind gesetzlich vorgeschrieben. Bei jedem Bearbeitungsschritt werden strengste ge-
setzliche Sicherheitsvorschriften beachtet. Die Verarbeitung Ihrer im Programm erhobenen  
Daten erfolgt unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Dadurch ist  
der Schutz Ihrer Daten ist immer gewährleistet! Bei allen Beteiligten haben nur speziell für das 
Programm ausgewählte und besonders geschulte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Zugang zu den 
Daten. Des Weiteren werden Ihre Daten entsprechend den gültigen Rechtsvorschriften aufbe-
wahrt. 
3.1 Was geschieht bei der Ärztin/dem Arzt mit den Daten? 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt benötigt diese Daten für Ihre Behandlung und das Gespräch mit Ihnen. Ihre 
Ärztin/Ihr Arzt leitet die das Programm betreffenden Daten in standardisierter Form an die Kran-
kenkasse oder die Datenstelle weiter. Dazu benötigt Ihre Ärztin/Ihr Arzt im Rahmen der Ein-
schreibung Ihre einmalige schriftliche Einwilligung auf der beigefügten Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung. 
3.2 Was geschieht bei Ihrer Krankenkasse mit den Daten? 
Die Krankenkasse führt die von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt gelieferten Daten mit weiteren Leis-
tungsdaten (z. B. Krankenhausdaten) zusammen und nutzt sie für Ihre individuelle Beratung. 
Sie erhalten z. B. gezielte Informationsmaterialien oder – wenn Sie es wünschen – auch ein 
persönliches Gespräch mit Informationen zu Ihrer Erkrankung. Die Krankenkasse kann zu ihrer 
Unterstützung auch ein Dienstleister (sog. „Dritte“) mit diesen Aufgaben betrauen.  
Für den Fall, dass Sie an einem Programm außerhalb des Zuständigkeitsbereiches Ihrer Kran-
kenkasse teilnehmen, werden Sie ggf. von der zuständigen Krankenkasse in dieser Region be-
treut. Ihre Daten werden von den dort ebenfalls vorgesehenen Stellen angenommen und verar-
beitet. 
3.3. Was geschieht bei der beauftragten Datenstelle mit den Daten? 
Es ist möglich, dass die Krankenkassen und die ärztlichen Teilnehmer eine Datenstelle mit der 
Annahme und Weiterleitung der Daten beauftragen. Dieser Vertrag mit der Datenstelle kann 
auch über eine Arbeitsgemeinschaft von Krankenkassen und ärztlichen Teilnehmern (z. B. Kas-
senärztliche Vereinigung) geschlossen werden. Wenn eine Datenstelle beauftragt worden ist, 
dann prüft diese unter Beachtung der strengen Datenschutzbestimmungen, ob die Daten voll-
ständig und plausibel sind. Weiter wird geschaut, ob die Daten zum richtigen Zeitpunkt erstellt 
und übermittelt worden sind. Anschließend leitet die Datenstelle die Daten an die Krankenkasse 
und in pseudonymisierter Form an die Gemeinsame Einrichtung bzw. an die Kassenärztliche 
Vereinigung und an die mit der Evaluation beauftragte Institution im gesetzlich vorgegebenen 
Umfang weiter. Dazu werden die von der Krankenkasse erfassten Informationen vor der Weiter-
leitung mit verschlüsselten Nummern versehen. Die Pseudonymisierung der Daten gewährleis-
tet, dass niemand erkennen kann, zu welcher Person diese Daten gehören. 
3.4 Was geschieht bei der Gemeinsamen Einrichtung mit den Daten? 
Die Gemeinsame Einrichtung kann von den Krankenkassen und einer Gemeinschaft der ärztli-
chen Teilnehmer (z. B. Kassenärztliche Vereinigung oder Hausärzteverband) zur Qualitätssi-
cherung gegründet werden. 
Für diese Qualitätssicherung erhält die Gemeinsame Einrichtung pseudonymisierte Daten.  
Die Daten aller teilnehmenden Ärzte und eingeschriebenen Versicherten werden hier unter Be-
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achtung der Datenschutzbestimmungen nach wissenschaftlichen Methoden ausgewertet. Im 
Rahmen dieser Auswertung wird unter anderem untersucht, ob das Behandlungsprogramm die 
Behandlung der teilnehmenden Versicherten nachweislich verbessert. Ihre Ärztin/Ihr Arzt erhält 
einen Bericht über die Ergebnisse dieser Auswertung. 
3.5 Wissenschaftliche Auswertung der Daten (Evaluation) 
Die im Rahmen strukturierter Behandlungsprogramme erfassten pseudonymisierten Informatio-
nen werden wissenschaftlich ausgewertet. Die Auswertung soll Aufschluss darüber geben, ob 
und wie das Programm von den beteiligten Ärztinnen/Ärzten und Patientinnen/Patienten ange-
nommen wird und ob es die Qualität der Behandlung verändert. Für diese Evaluation beauftragt 
Ihre Krankenkasse eine externe, unabhängige Institution. Zu diesem Zwecke übermitteln die 
Krankenkasse und von ihr beauftragte Dritte die pseudonymisierten Daten an diese Institution. 
Die Ergebnisse dieser Evaluation werden anschließend zum Beispiel in der Mitgliederzeitschrift 
Ihrer Krankenkasse oder im Internet veröffentlicht. 
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